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1 PLANUNGSANLASS UND PLANUNGSERFORDERNIS 

Am nördlichen Ortsrand des Ortsteils Hermannsberg soll für einen Ortsansässigen 
Baurecht für die Errichtung eines Einfamilienhauses geschaffen werden. Dies wird 
zum Anlass genommen, ein weiteres Haus, das im planungsrechtlichen Außenbe-
reich entstanden ist, sowie die Restflächen unterhalb der Straße in den Geltungs-
bereich der Einbeziehungssatzung aufzunehmen um diese planungsrechtlich ab-
zusichern. 

Da das Vorhaben nicht die Genehmigungsvoraussetzungen des § 35 BauGB er-
füllt, hat sich die Stadt Berching entschlossen, das Baurecht über eine Einbezie-
hungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB zu schaffen. 

 

Lage des Vorhabens, Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/ 
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2 PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN 

Die gesetzliche Grundlage liefern das Baugesetzbuch (BauGB) in der novellierten 
Fassung vom 23.09.2004, zuletzt geändert am 15.01.2015 sowie die Bayerische 
Bauordnung (BayBO) in der aktuell gültigen Fassung.  

 

Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Berching, Quelle: Stadt Berching 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Berching ist der betroffene Bereich als Fläche 
für die Landwirtschaft dargestellt und ist planungsrechtlich als Außenbereich ein-
zustufen.  

Gemäß § 34 Abs. 1 ist ein Vorhaben Innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile zulässig, wenn „wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das 
Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.“ 

Die Gemeinde kann hierzu durch Satzung „einzelne Außenbereichsflächen in die 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbeziehen, wenn die einbezogenen Flä-
chen durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs entsprechend ge-
prägt sind.“ (§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB) 

Im vorliegenden Fall ist eine Bebauung der Grundstücke ist unter Berücksichtigung 
der bereits vorhandenen Bebauung ortsplanerisch vertretbar und führt zu einer 
maßvollen Nachverdichtung der bestehenden Siedlungsstruktur. Mit der Einbezie-
hungssatzung kann Bauland für den geringen örtlichen Eigenbedarf in Hermanns-
berg geschaffen werden.  
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Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, wird durch das Vorhaben nicht 
begründet. 

3 LAGE UND BESCHAFFENHEIT DES PLANUNGSGEBIETES 

3.1 LAGE UND ABGRENZUNG DES PLANUNGSGEBIETES 

Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Hermannsberg, unterhalb der 
Straße nach Neuhaus. Der Geltungsbereich des Satzung umfasst Teilflächen des 
Flurstücks 1085; sowie die Flurstücke 1086 und 1087. Alle genannten Grundstü-
cke liegen in der Gemarkung Staufersbuch. Der Geltungsbereich hat eine Größe 
von ca. 0,8 ha. 

3.2 TOPOGRAPHIE / NUTZUNG 

Das Gelände fällt nach Süden bzw. Südwesten hin ab. Das Areal ist derzeit inten-
siv landwirtschaftlich als Grünland genutzt. Auf der Flurnummer 1085 besteht ein 
Wohnhaus mit Garage. An der Westgrenze des Flurstück 1086 besteht ein kleiner 
Geflügelstall. Nördlich angrenzend liegt ein Streuobstbestand. 

Nordwestlich und westlich angrenzend liegen landwirtschaftliche Betriebe, von de-
nen auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung, Emissionnen ausgehen können. 
Diese sind angesichts der Lage im Dorfgebiet jedoch zu tolerien. 

Gemäß den Hinweisen des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg liegt insbeson-
dere das Bestandgebäude auf der FI.Nr. 1085 in einer Abflussmulde. Auch wenn 
bisher keine relevanten Schäden bei Starkregenereignissen aufgetreten sind, wird 
empfohlen entsprechende Schutzmaßnahmen gegen wild abfließenden Oberflä-
chenwasser zu treffen 

3.3 BAUGRUND UND BODENVERHÄLTNISSE 

Über Baugrund und Bodenverhältnisse liegen noch keine gesicherten Erkenntnis-
se vor, der Baugrund auf den Nachbargrundstücken hat sich bisher jedoch als un-
problematisch erwiesen. 

4 PLANUNGSRECHTLICHE ZULÄSSIGKEIT 

Innerhalb des Geltungsbereichs richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit 
von Vorhaben (§ 29 BauGB) nach § 34 BauGB.  
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5 ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

5.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

Gemäß der prägenden Bebauung im Umfeld des Vorhabens entspricht die Nut-
zung im der Geltungsbereich dieser Satzung einem Dorfgebiet (MD) gemäß § 5 
BauNVO. Mit der Wahl des Gebietstypus wird insbesondere Rücksicht auf die be-
nachbarten Landwirtschaftlichen Betriebe genommen. Mögliche landwirtschaftliche 
Emissionen sind im Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung hinzuneh-
men. 

5.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

Da die Flurstücke sehr unterschiedliche Größen aufweisen, ist die Festsetzung ei-
ner Grundflächenzahl, die eine anteilige Überbaubarkeit festlegen würde, nicht 
zielführend. Daher wird eine maximal zulässige Grundfläche festgesetzt, um den 
gewünschten offenen, ländlichen Charakter der Bebauung zu sichern. Die Zulässi-
ge Grundfläche beträgt je Grundstücke 400 m².  

Je Gebäude sind max. 2 Wohneinheiten zulässig. Durch diese Festsetzung sollen 
ortsuntypische Baukörper und Bauformen vermieden werden. 
 

5.2.1 Anzahl der Vollgeschosse  

Im Geltungsbereich sind nur Gebäude mit max. zwei Vollgeschossen zulässig. 
Wohnräume im darüber liegenden Dachgeschoss sind zulässig, soweit durch die 
Nutzung kein Vollgeschoß entsteht. 

6 BAUWEISE, ERSTELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 

6.1 BAUWEISE 

Es gilt eine offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO. Baukörper mit einer Län-
ge von mehr als 50 m würden sich negativ auf das Ortsbild auswirken. 

7 ÄUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 

Die Bandbreite der gestalterischen Festsetzungen bewegt sich im Spannungsfeld 
zwischen dem Gestaltungswillen des Bauherrn und der regionalen Bautradition. 
Negative Auswirkungen auf das Ort- und Landschaftsbild sollen durch die ge-
troffenen Festsetzungen jedoch vermieden werden.  

Die Dächer sind daher als Satteldächer mit ortsüblicher Neigung mit roter bis 
brauner Eindeckung aus Ziegel oder Dachsteinen auszuführen. 
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7.1 FASSADEN UND MATERIALIEN 

Aus Rücksicht auf die regionale Bautradition sind Blockbohlen- oder Vollstamm-
häuser oder Fassadenverkleidungen aus Wellblech unzulässig. Leuchtende, grelle 
oder reine Farbtöne sind als Fassadenfarbe ebenso unzulässig, da sie sich stö-
rend auf das Orts- und Landschaftsbild auswirken.  

8 ERSCHLIESSUNG 

8.1 VERKEHRSERSCHLIESSUNG 

Die Erschließung des Areals erfolgt im Wesentlichen von Gemeindeverbindungs-
straße nach Neuhaus aus aus. Das Flurstück 1085 ist über den öffentlichen Feld-
weg erschlossen. 

8.2 VER- UND ENTSORGUNG 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich Bestandsanlagen und -Leitungen ver-
schiedener Versorgungsträger (Telekom, Bayernwerk, etc.). Im Zuge der Erschlie-
ßungsarbeiten haben sich die ausführenden Firmen rechtzeitig in die genaue Lage 
der Bestandsanlagen einweisen zu lassen. Bei der Planung und Ausführung sind 
die einschlägigen Schutzbestimmungen (z.B. DIN 18920, DVGW-Richtlinie 
GW125) zu beachten. 

8.2.1 Wasser- und Energieversorgung 

Die ausreichende Versorgung mit Trink- und Löschwasser sowie Elektrizität ist 
durch Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz gewährleistet. Die Belange 
des ausreichenden Brandschutzes sind bei der Konzeption Leitungsnetzes zu be-
achten. Die Wasserversorgung erfolgt durch den Zweckverband zur Wasserver-
sorgung der Berching-Itterhofener Gruppe. 

Zur Versorgung des geplanten Gebietes sind Niederspannungskabel, Verteiler-
schränke, Rohrleitungen und Straßenkappen für die Armaturen erforderlich. Für 
die Unterbringung dieser Anlagenteile sind die einschlägigen DIN-Vorschriften DIN 
1998 zu beachten.  

Zu beachten sind die Hinweise im „Merkblatt über Baumstandorte und elektrische 
Versorgungsleitungen und Entsorgungsleitungen", herausgegeben von der For-
schungsanstalt für Straßenbau und Verkehrswesen bzw. die DVGW-Richtlinie 
GW125. 

8.2.2 Abwasserbeseitigung 

Da das Plangebiet nicht an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen ist, 
erfolgt die Abwasserbeseitigung durch Kleinkläranlagen. Die ausreichende Dimen-
sionierung ist im Bauantrag nachzuweisen.  
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Im Bereich der privaten Stellplätze soll das Oberflächenwasser flächig über Drain-
fungen versickert werden. 

8.2.3 Abfallbeseitigung 

Die Abfallentsorgung wird durch regionale Entsorgungsunternehmen sicherge-
stellt. 

9 NATURSCHUTZFACHLICHE EINGRIFFSREGELUNG 

Durch die vorliegende Planung sind Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten. 
Die Eingriffsbewertung erfolgt in Anlehnung an den Leitfaden zur Eingriffsregelung 
des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen 
„Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“.  

9.1 VERMEIDUNGSMAßNAHMEN 

Die Satzung trifft verschiedenen Vermeidungsmaßnahmen um eine übermäßige 
Inanspruchnahme von Natur und Landschaft zu verhindern. 

Neben der flächenmäßigen Begrenzung der überbaubaren Fläche und der räumli-
chen Begrenzung durch die Baufenster wird der Streuobstbestand im Westen der 
Flurnummer 1086 zum Erhalt festgesetzt. 

9.2 ERMITTLUNG DES EINGRIFFS 

Bei der Ermittlung des Eingriffs beleibt die bereits bestehende Bebauung auf der 
Flurnummer 1085 unberücksichtigt. Als zusätzlich mögliche Flächeninanspruch-
nahme werden 100 m² zugrunde gelegt. Zusammen mit den zulässigen Grundflä-
chen auf den Flurnummen1086 und 1087 ergibt sich somit ein Gesamteingriff von 
900 m². 

9.3 ERMITTLUNG EINGRIFFSSCHWERE UND AUSGLEICHSFAKTOR  

Bewertung der Eingriffsfläche 

Schutzgüter Einstufung lt. Leitfaden StMLU                                     

 

Arten und Lebensräume intensiv genutzte Grünland, keine kartierten Biotopflä-

chen innerhalb des Geltungsbereichs, geringe Versie-

gelung, Kategorie I, oberer Wert 

 

Boden Malm (Weißer Jura) - Mergel-, Kalk- und Dolomitstein 

(GeoFachdaten-Atlas, Bay. LfU), keine seltenen  

 Böden, kein besonderes Entwicklungspotential,  

 Kategorie I, oberer Wert 
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Wasser keine Oberflächengewässer im Geltungsbereich vor-

handen, mittlerer bis hoher Grundwasserflurabstand zu 

erwarten, mittleres Retentionsvermögen, Kategorie II 

unterer Wert 

 

Klima und Luft gut durchlüftetes Gebiet im Randbereich von Luftaus-

tauschbahnen, Kategorie II unterer Wert 

 

Landschaftsbild bisherige Ortsrandbereiche mit bestehenden, ein-

gewachsenen Eingrünungsstrukturen), angrenzend 

an vorhandene Bebauung, weiteres Umfeld von in-

tensiver landwirtschaftlicher Nutzung geprägt, Kate-

gorie II, unterer Wert 

 

Gesamtbewertung Kategorie I-II  

 Flächen mit geringer bis mittlerer Bedeutung für Na-

turhaushalt und Landschaftsbild 

 

Bei der Wahl der Eingriffsschwere ist zu bedenken, dass der Großteil der Fläche 

intensiv genutztes Grünland darstellt. Damit ergeben sich folgende Faktoren: 

 

Eingriffsfläche  Typ B, geringe bis mittlere Eingriffsintensität,  

Kategorie I-II:   Spanne Faktor 0,2 - 0,8 

Gewählter Ausgleichsfaktor: 0,6 

 

9.4 ERMITTLUNG AUSGLEICHS- UND ERSATZFLÄCHENBEDARF 

 

 Bau- Ausgleichs- Ausgleichs- 

Eingriffsfläche fläche faktor bedarf   

Eingriffsfläche Typ B 900 qm 0,6 540 qm  

Summe   540 qm 

 
Damit ergibt sich ein Ausgleichsbedarf von ca. 540 qm.  

Aufgrund des geringen Eingriffs und dem damit verbundenen geringem Umfang 
der Ausgleichsfläche wird auf die räumliche Festsetzung der Ausgleichsmaßnah-
me verzichtet. Je angefangener 100 m² versiegelter Fläche ist mindestens ein 
Obstbaum gemäß folgender Pflanzliste zu auf dem Grundstück des Eingriffs zu 
Pflanzen. 

Die Bäume sind bevorzugt im Osten des Plangebietes zu Pflanzen, da sich dort 
eine bessere Wirkung auf das Landschaftsbild ergiebt. 

Apfelbäume:  Baumanns,    Croncels  
Jakob Fischer   Jakob Lebel 
Dülmener Rosenapfel  Grahams Jubiläumsapfel  
Gravensteiner   Geheimrat Dr. Oldenburg 
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Graue Herbstrenette   Rote Sternrenette 
Baumanns Renette   Berner Rosenapfel  
Blenheim    Danziger Kantapfel  
Fromms Goldrenette  Geflammter Kardinal  
Gelber Edelapfel   Graue Französische Renette  
Harberts Renette   Kaiser Wilhelm  
Kanada-Renette   Landsberger Renette  
Mutterapfel (Schönlind) Nordhausen  
Rheinischer Bohnapfel  Roter Boskoop  
Roter Eiserapfel   Welschisner  
Wettringer Taubenapfel  Wiltshire  
Winterrambour  Zabergäu-Renette 
Zucchalmaglio-Renette 
 

Birnbäume:  Petersbirne   Gute Graue 
Gelbmöstler   Doppelte Philippsbirne 
Gellerts Butterbirne  Blutbirne 
Alexander Lucas  Konferenz 
Neue Poiteau   Vereinsdechant 
Harrow Sweet   Madame Verté 
Mollebusch   Pastorenbirne 
Gräfin von Paris 
 

Süßkirschen  Kassins Frühe Herzkirsche Burlat 
Werdersche Braune  Teickners Herzkirsche 
Schmahlfelds Schwarze Große Prinzessinkirsche 
Haumüllers Mitteldicke  Büttners Rote Knorpelkirsche 
Kordia    Hedelfinger Riesenkirsche 
Regina    Dönissens Gelbe Knorpelk. 
Schneiders Späte Knorpelk. Große Schw. Knorpelkirsche 
 

Sauerkirschen  Ludwigs Frühe 
Schattenmorelle 
Heimanns Rubinweichsel 
Gerema 
 

Zwetschgen und Bühler Frühzwetschge 
Pflaumen  Wangenheimer 

Stanley 
Hauszwetschge 

 
Wildobst:  Holzapfel,  
   Holzbirne,   
   Elsbeere,  
   Mispel,   
   Walnuss  
 
Für sämtliche Pflanzungen sind autochtone Gehölze zu verwenden. Größe: mind. 
Hochstamm 2xv., m. DB., STU 10-12) 
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10 DENKMALSCHUTZ 

Baudenkmäler sind von der Maßnahme nicht betroffen. Nach derzeitigem Kennt-
nisstand finden sich im Plangebiet keine Bodendenkmäler. Vorsorglich wird jedoch 
auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (Art. 8 Abs. 1 DSchG) hinge-
wiesen: 

Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, 
sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt ha-
ben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an 
den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses 
teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten 
befreit. Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort 
sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, 
wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt o-
der die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

 

aufgestellt: 
Kalchreuth, den 27.12.2016 
 
 
........................................................   ................................................... 
Eckhard Bökenbrink   1. Bürgermeister  
Stadtplaner SRL/ByAK 
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11 ANHANG 

Pflanz- & Pflegehinweise für Obstgehölze 




















